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I. Bayerisches Landessozialgericht: Dauerhafte Unzulässigkeit der Abrechnungsprüfung 
 
Wie das Bayerische Landessozialgericht mit Urteil vom 04.10.2011 (Az. L 5 KR 14/11) entschieden 
hat, ist eine Überprüfung einer Krankenhausbehandlung durch den MDK, die erst acht Monate nach 
der Rechnungstellung durch das Krankenhaus erfolgt, nicht mehr zeitnah im Sinne des § 275 Abs. 
1 Ziffer c. Satz 1 SGB V.  
 
In dem vom Bayerischen Landessozialgericht zu entscheidenden Fall hatte das beklagte Kranken-
haus der klagenden Krankenkasse eine Rechnung über die Krankenhausbehandlung eines Patienten 
gestellt, die die Krankenkasse unter dem Vorbehalt einer Rückforderung nach Rechnungsprüfung 
zunächst beglich. Hieran anschließend beauftragte die Krankenkasse den MDK, der seinerseits ge-
genüber dem Krankenhaus die Abrechnungsprüfung innerhalb der 6-Wochen-Frist gemäß § 275 
Abs. 1 c. Satz 2 SGB V anzeigte. Die Abrechnungsprüfung wurde durch den MDK jedoch erst nach 
Ablauf von acht Monaten eingeleitet. Das Krankenhaus teilte daraufhin der Krankenkasse mit, dass 
es eine Abrechnungsprüfung nun ablehnt, da diese nun nicht mehr zeitnah erfolgt. Hierauf erhob 
die Krankenkasse Klage vor dem Sozialgericht.  
 
Das Bayerische Landessozialgericht hat nunmehr in zweiter Instanz die Auffassung des Kranken-
hauses bestätigt und entschieden, dass eine Abrechnungsprüfung aufgrund des gegenseitigen 
Treueverhältnisses zwischen Krankenhaus und Krankenkasse zeitnah erfolgen müsse. Diese zeitli-
che Nähe sei nach Ablauf von acht Monaten nicht mehr gewährleistet. Zur weiteren Begründung 
hat das Bayerische Landessozialgericht herausgestellt, dass das Krankenhaus ein berechtigtes Be-
dürfnis an einer Bilanz- und Kalkulationssicherheit hat, die bei einer überlangen Dauer der Abrech-
nungsprüfung nicht mehr gewährleistet sind. Der Verstoß gegen die zeitnahe Abrechnungsprüfung 
führt – so das Bayerische Landessozialgericht – zur dauerhaften Unzulässigkeit der Abrechnungs-
prüfung.  
 
 
II. Landessozialgericht Schleswig-Holstein: Zum Vorliegen einer stationären Behandlung  
 
Wie das Landessozialgericht Schleswig-Holstein mit Urteil vom 24.03.2011 (Az. L 5 KR 50/10) ent-
schieden hat, kann, auch wenn sich die Behandlung zeitlich nach dem Behandlungsplan der Kran-
kenhausärzte in der Vorschau bei Aufnahme des Patienten nicht über mindestens einen Tag und 
eine Nacht erstreckte und diese auch nicht auf einer Intensivstation stattfand, daraus nicht zwin-
gend geschlossen werden, dass es sich um eine ambulante Behandlung handelt.  
 
Bei der Abgrenzung einer nicht operativen stationären von einer ambulanten Behandlung kommt es 
auch entscheidend darauf an, in welchem Umfang neben der Dauer der Behandlung die Infrastruk-
tur des Krankenhauses in Anspruch genommen wird. Eine vollständige Eingliederung – so das Lan-
dessozialgericht Schleswig-Holstein – eines Patienten in ein Krankenhaus liegt zumindest dann vor, 
wenn dieser an einer schweren Grunderkrankung leidet, die üblicherweise von Spezialisten behan-
delt wird, sich der Patient in einem potentiell lebensbedrohlichen Zustand befindet, über mehrere 
Stunden durch das Krankenhauspersonal überwacht wird und lediglich eine sofortige Laboruntersu-
chung zur Klärung der Diagnose und des weiteren Vorgehens beitragen kann.  
  
 

Fragen können Sie gerne an die folgenden Ansprechpartner des Teams Health Care richten: 
 

Dr. Johann Kurreck, München Dr. Lars Adler, München Jan F. Krekel, LL.M., München 
Dr. Andreas Steigenberger, München  Sven Herweg, München          
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